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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Produktform : Gemisch
Handelsname : Parafix

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen
Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren Informationen verfügbar
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
B-8793 Waregem - Belgium
T + 32 56 62 70 51 - F + 32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - www.dl-chem.com

1.4. Notrufnummer
Notrufnummer : + 32 70 245 245

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Deutschland Giftnotruf der Charité -

Universitätsmedizin Berlin
CBF, Haus VIII
(Wirtschaftgebäude), UG

Hindenburgdamm 30
12203 Berlin

+49 (0) 30 19240

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie
2

H225

Schwere
Augenschädigung/Augenreizung,
Kategorie 2

H319

Spezifische Zielorgan-Toxizität
(einmalige Exposition), Kategorie 3,
betäubende Wirkungen

H336

Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die
Umwelt
Keine weiteren Informationen verfügbar

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Zusätzliche KennzeichnungZusätzlich anzugebende Einstufung(en)

Gefahrenpiktogramme (CLP) :

GHS02 GHS07

Signalwort (CLP) : Gefahr
Gefährliche Inhaltsstoffe : Ethylacetat; Essigsäureethylester
Gefahrenhinweise (CLP) : H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise (CLP) : P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
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P233 - Behälter dicht verschlossen halten.
P240 - Behälter und zu befüllende Anlage erden.
P241 - Explosionsgeschützte elektrische Geräte, Beleuchtungsgeräte,
Lüftungsgeräte verwenden.
P261 - Einatmen von Dampf vermeiden.
P264 - Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen.

EUH Sätze : EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe
Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

Ethylacetat; Essigsäureethylester (CAS-Nr.) 141-78-6
(EG-Nr.) 205-500-4
(EG Index-Nr.) 607-022-00-5
(REACH-Nr) 01-2119475103-46

25 - 50 Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

Vinylchlorid; Chlorethen
Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die
Exposition am Arbeitsplatz gilt
(Anmerkung D)(Anmerkung U)

(CAS-Nr.) 75-01-4
(EG-Nr.) 200-831-0
(EG Index-Nr.) 602-023-00-7
(REACH-Nr) 01-2119457018-39

< 0,1 Press. Gas
Flam. Gas 1, H220
Carc. 1A, H350

Anmerkung D : Bestimmte Stoffe, die spontan polymerisieren oder sich zersetzen können, werden normalerweise in
stabilisierter Form in Verkehr gebracht. Sie werden in dieser Form in Teil 3 aufgeführt. Allerdings werden solche Stoffe
manchmal auch in nicht stabilisierter Form in Verkehr gebracht. In diesem Fall muss der Lieferant auf dem
Kennzeichnungsetikett nach dem Namen des Stoffes die Bezeichnung „nicht stabilisiert“ anfügen.
Anmerkung U (Tabelle 3): Beim Inverkehrbringen müssen die Gase als „Gase unter Druck“ in die Gruppe der verdichteten Gase,
der verflüssigten Gase, der tiefgekühlten Gase oder der gelösten Gase eingestuft werden. Die Zuordnung zu einer Gruppe hängt
vom Aggregatzustand ab, in dem das Gas verpackt wird, und muss deshalb von Fall zu Fall entschieden werden.

Wortlaut der H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

Atemschwierigkeiten: Arzt/medizinischen Dienst konsultieren.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Haut mit milder Seife und Wasser waschen. Ärztlichen Rat einholen (wenn möglich

dieses Etikett vorzeigen).
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach
Augenkontakt

: Sofort mit viel Wasser ausspülen. Bei anhaltenden Schmerzen oder Rötung,
ärztliche Hilfe herbeiholen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach
Verschlucken

: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Mund ausspülen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Husten. Halsschmerzen.
Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Rötung, Schmerz.
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Rötung, Schmerz. Sehstörungen.
Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Bauchschmerzen, Übelkeit.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel : Trockenlöschpulver. Kohlendioxid. Schaum. AFFF-Schaum.
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5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Kann explosionsfähige Peroxide bilden.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Brandschutzvorkehrungen : Unbeteiligte Personen evakuieren. Beim Bekämpfen von Chemikalienbränden

Vorsicht walten lassen. Keine Rauchgase von Bränden oder Dämpfe aus
Zersetzungsreaktionen einatmen.

Löschanweisungen : Die der Hitze ausgesetzten Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.
Schutz bei der Brandbekämpfung : Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich

Atemschutz betreten.
Sonstige Angaben : Löschwasser nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
Allgemeine Maßnahmen : Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz ausstatten. Atemschutzausrüstung

kann erforderlich sein.

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Keine weiteren Informationen verfügbar

6.1.2. Einsatzkräfte
Keine weiteren Informationen verfügbar

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Falls das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer
gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Reinigungsverfahren : Mechanisch aufnehmen (aufwischen, aufkehren) und in geeigneten Behältern zur

Entsorgung sammeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Schutzmaßnahmen zur sicheren
Handhabung

: Nicht offenem Feuer aussetzen. Rauchverbot. Sowohl eine lokale Absaugung als
auch eine allgemeine Raumlüftung sind erforderlich, nicht nur zur Einhaltung der
Expositionsgrenzen sondern auch um die Entstehung entzündbarer Mischungen zu
verhindern.

Hygienemaßnahmen : Sofortiges Entfernen aus den Augen, der Haut und der Kleidung sicherstellen. Vor
dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die
Hände und andere exponierte Körperstellen mit milder Seife und Wasser waschen.
Beim Umgang gute Arbeitshygiene und Sicherheitsmaßnahmen einhalten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Technische Maßnahmen : Geerdete elektrische und mechanische Geräte und Anlagen verwenden.
Lagerbedingungen : An einem brandsicheren Ort aufbewahren. In fest geschlossenen, sachgemäß

belüfteten Behältern und nicht in der Nähe von Wärme, Funken, offener Flamme
lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche
Schutzausrüstungen
8.1. Zu überwachende Parameter

Ethylacetat; Essigsäureethylester (141-78-6)
EU Lokale Bezeichnung Ethyl acetate
EU IOELV TWA (mg/m³) 734 mg/m³
EU IOELV TWA (ppm) 200 ppm
EU IOELV STEL (mg/m³) 1468 mg/m³
EU IOELV STEL (ppm) 400 ppm
EU Rechtlicher Bezug COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164
Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m³) 1500 mg/m³
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Ethylacetat; Essigsäureethylester (141-78-6)
Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (ppm) 400 ppm
Deutschland TRGS 900 Spitzenbegrenzung (mg/m³) 3000 mg/m³
Deutschland TRGS 900 Spitzenbegrenzung (ppm) 800 ppm

silica (7631-86-9/112945-52-5)
Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m³) 4 mg/m³

Vinylchlorid; Chlorethen (75-01-4)
EU Lokale Bezeichnung Vinyl chloride monomer
EU IOELV TWA (mg/m³) 2,6 mg/m³
EU IOELV TWA (ppm) 1 ppm
EU Bemerkungen SCOEL Recommendations (2002)
EU Rechtlicher Bezug DIRECTIVE (EU) 2019/130 (amending Directive

2004/37/EC)
Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m³) 7,7 mg/m³
Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (ppm) 3 ppm

1.

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Die örtliche Absaugung und allgemeine Entlüftung müssen für die geeignet sein um die Expositionsgrenzwerte einzuhalten. Für
eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen.

Persönliche Schutzausrüstung:

Handschuhe. Sicherheitsbrille.

Handschutz:

Durchdringungszeit beim Handschuhhersteller rückfragen. Bitte beachten Sie die vom Hersteller angegebenen Hinweise zur
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit. Handschuhe müssen nach jeder Verwendung und bei Auftreten von  Verschleißspuren oder
Perforation ersetzt werden

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm

Einweghandschuhe Nitrilkautschuk
(NBR)

6 (> 480 Minuten) > 0,1 EN ISO 374

Augenschutz:

Typ Verwendung Kennzeichnungen Norm

Sicherheitsbrille mit Seitenschutz EN 166

Atemschutz:

Bei übermäßigem Auftreten von Dampf, zugelassene Maske tragen

Begrenzung und Überwachung der Verbraucherexposition:

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere exponierte
Körperstellen mit Seife und Wasser waschen.

Sonstige Angaben:

Während der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand : Flüssigkeit
Aussehen : Paste.
Farbe : Gemäß Produktspezifikation.
Geruch : Charakteristisch.
Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar
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pH-Wert : Keine Daten verfügbar
Verdunstungsgrad (Butylacetat=1) : Keine Daten verfügbar
Schmelzpunkt : Keine Daten verfügbar
Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar
Siedepunkt : Keine Daten verfügbar
Flammpunkt : -4 °C
Selbstentzündungstemperatur : Keine Daten verfügbar
Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar
Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Keine Daten verfügbar
Dampfdruck : Keine Daten verfügbar
Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfügbar
Relative Dichte : Keine Daten verfügbar
Löslichkeit : Wasser: praktisch unlöslich
Log Pow : Keine Daten verfügbar
Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar
Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar
Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar
Brandfördernde Eigenschaften : Keine Daten verfügbar
Explosionsgrenzen : Keine Daten verfügbar

9.2. Sonstige Angaben
Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1. Reaktivität
Keine weiteren Informationen verfügbar

10.2. Chemische Stabilität
Unter normalen Anwendungsbedingungen stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Keine - bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine weiteren Informationen verfügbar

10.5. Unverträgliche Materialien
Keine weiteren Informationen verfügbar

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Keine - bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft

AL0070002
LD50 oral Ratte ≥ 2000 mg/kg OECD 423

Ethylacetat; Essigsäureethylester (141-78-6)
LD50 oral Ratte > 5000 mg/kg
LD50 oral 4935 Kaninchen
LD50 Dermal Kaninchen > 5000 mg/kg
LC50 Inhalation Ratte (mg/l) > 29,3 mg/l/4h
LC50 Inhalation Ratte (Staub/Nebel -
mg/l/4h)

1600 mg/l/4h

silica (7631-86-9/112945-52-5)
LD50 oral Ratte ≥ 22500 mg/kg
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silica (7631-86-9/112945-52-5)
LD50 oral ≥ 15000 mg/kg Maus
LD50 Dermal Kaninchen ≥ 5000 mg/kg Keine Reizwirkung
LC50 Inhalation Ratte (mg/l) 0,139 mg/l/4h

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft
Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft
Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft
Karzinogenität : Nicht eingestuft

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei
einmaliger Exposition

: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei
wiederholter Exposition

: Nicht eingestuft

Ethylacetat; Essigsäureethylester (141-78-6)
NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) 900 mg/kg Körpergewicht/Tag

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizität
Akute aquatische Toxizität : Nicht eingestuft
Chronische aquatische Toxizität : Nicht eingestuft

AL0070002
LC50 Fische 1 96h ≥ 680 mg/l Leuciscus idus (Goldorfe)

Ethylacetat; Essigsäureethylester (141-78-6)
LC50 Fische 1 350 mg/l Leuciscus idus (Aland)
LC50 Fische 2 431 mg/l Brachydanio rerio (Zebrabärbling)
EC50 Daphnia 1 717 mg/l daphnia
EC50 72h algae 1 17,9 mg/l
NOEC chronisch Krustentier 2,4 mg/l (OECD-Methode 201)
NOEC chronisch Algen > 100 mg/l Desmodesmus subspicatus

silica (7631-86-9/112945-52-5)
LC50 Fische 1 > 10000 mg/l Brachydanio rerio (Zebrabärbling)
EC50 Daphnia 1 > 10000 mg/l Daphnia magna (Großer Wasserfloh)
EC50 72h algae 1 440 mg/l

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

AL0070002
Persistenz und Abbaubarkeit Schwer wasserlösliches, anorganisches Produkt. Kann in Kläranlagen weitgehend

mechanisch abgeschieden werden.

Ethylacetat; Essigsäureethylester (141-78-6)
Persistenz und Abbaubarkeit Leicht biologisch abbaubar.
Biologischer Abbau 99,9 % (OECD-Methode 303)

12.3. Bioakkumulationspotenzial

AL0070002
Log Kow Keine Daten verfügbar
Bioakkumulationspotenzial Das Produkt wurde nicht geprüft.

Ethylacetat; Essigsäureethylester (141-78-6)
Log Pow 0,73
Bioakkumulationspotenzial Bioakkumulation unwahrscheinlich.

12.4. Mobilität im Boden
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AL0070002
Ökologie - Boden Es liegen keine Informationen vor.

Ethylacetat; Essigsäureethylester (141-78-6)
Ökologie - Boden Schwache Adsorption.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Komponente
Ethylacetat; Essigsäureethylester (141-
78-6)

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex
XIII.
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung,
Annex XIII.

12.6. Andere schädliche Wirkungen
Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Örtliche Vorschriften (Abfall) : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen.
Empfehlungen für die Produkt-
/Verpackung-Abfallentsorgung

: Vor dem Entsorgen Verpackungen restentleeren. Leere Behälter sollten
wiederverwendet, rekonditioniert oder unter Beachtung der lokalen Vorschriften
entsorgt werden. In einem zugelassenen Verbrennungsofen wiederaufarbeiten oder
verbrennen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Gemäß ADR

ADR
14.1. UN-Nummer
1325
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.
Eintragung in das Beförderungspapier
UN 1325 ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G., 4.1, II, (E)

14.3. Transportgefahrenklassen
4.1

14.4. Verpackungsgruppe
II
14.5. Umweltgefahren
Umweltgefährlich : Nein

Keine weiteren Informationen vorhanden.

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

- Landtransport
Klassifizierungscode (ADR) : F1
Sondervorschriften (ADR) : 274
Begrenzte Mengen (ADR) : 1kg
Freigestellte Mengen (ADR) : E2
Verpackungsanweisungen (ADR) : P002, IBC08
Sondervorschriften für die Verpackung
(ADR)

: B3

Sondervorschriften für die
Zusammenpackung (ADR)

: MP10

Anweisungen für ortsbewegliche Tanks
und Schüttgut-Container (ADR)

: T3

Sondervorschriften für ortsbewegliche
Tanks und Schüttgut-Container (ADR)

: TP33
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Tankcodierung (ADR) : SGAN
Fahrzeug für die Beförderung in Tanks : AT
Beförderungskategorie (ADR) : 2
Sondervorschriften für die Beförderung -
Versandstücke (ADR)

: V11

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr
(Kemlerzahl)

: 40

Orangefarbene Tafeln :

Tunnelbeschränkungscode (ADR) : E

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff
oder das Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt
Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff

Enthält keinen in REACH-Anhang  XIV gelisteten Stoff

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland
Verweis auf AwSV : Wassergefährdungsklasse (WGK) 1, Schwach wassergefährdend (Einstufung nach

AwSV, Anlage 1)
Störfall-Verordnung - 12. BImSchV : Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Störfall-

Verordnung)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze:
Carc. 1A Karzinogenität, Kategorie 1A
Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2
Flam. Gas 1 Entzündbare Gase, Kategorie 1
Flam. Liq. 2 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2
Press. Gas Gase unter Druck
STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, betäubende Wirkungen
H220 Extrem entzündbares Gas.
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H350 Kann Krebs erzeugen.
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

MSDS Reach Annex II DL-Chem

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit  und Umweltbedingungen beschreiben. Sie
darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.


